
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 22. Oktober 2014 

zur Berichtigung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/461/EU über eine befristete 
Ausnahme vom Beschluss 2013/755/EU des Rates hinsichtlich der Ursprungsregeln für zubereitete 

und haltbar gemachte Garnelen aus Grönland 

(2014/736/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf den Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziierung der überseeischen 
Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-Assoziationsbeschluss“) (1), insbesondere auf Anhang VI Arti
kel 16, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In allen Sprachfassungen des Durchführungsbeschlusses 2014/461/EU der Kommission (2) fehlt in der Tabelle im 
Anhang des Beschlusses mit den Waren, für die die Ausnahme vom Beschluss 2013/755/EU gilt, ein Teil der lau
fenden Nummer. Die vollständige laufende Nummer sollte 09.0691 lauten. 

(2)  Die Wirtschaftsbeteiligten in der Union können das Zollkontingent nur in Anspruch nehmen, wenn in Feld 39 
des in Artikel 205 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission (3) genannten Einheitspapiers 
die genaue laufende Nummer und in Feld 36 der Code für die Präferenz eingetragen sind. 

(3)  Der Durchführungsbeschluss 2014/461/EU ist am 15. Juli 2014 in Kraft getreten, galt jedoch rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2014. Der vorliegende Beschluss sollte daher auch rückwirkend ab dem 1. Januar 2014 gelten. 

(4)  Um unnötige wirtschaftliche Folgen für die Wirtschaftsbeteiligten zu vermeiden, muss das sofortige Inkrafttreten 
sichergestellt werden, damit die Wirtschaftsbeteiligten in der Union das Zollkontingent baldmöglichst in Anspruch 
nehmen können. 

(5)  Der Durchführungsbeschluss 2014/461/EU sollte daher entsprechend berichtigt werden. 

(6) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den Zoll
kodex — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In der Tabelle im Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/461/EU wird die laufende Nummer „09.xxxx“ ersetzt 
durch „09.0691“. 
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(1) ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1. 
(2) Durchführungsbeschluss 2014/461/EU der Kommission vom 14. Juli 2014 über eine befristete Ausnahme vom Beschluss 2013/755/EU 

des Rates hinsichtlich der Ursprungsregeln für zubereitete und haltbar gemachte Garnelen aus Grönland (ABl. L 207 vom 15.7.2014, 
S. 20). 

(3) Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1). 



Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2014. 

Brüssel, den 22. Oktober 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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